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Sachkundebescheinigung 
Ich bestätige, dass 
 

 Herr Andreas Kellmann 
 

 geboren am 29.06.1974 in 17268 Templin 

 wohnhaft in: Nicolaistrasse 18, 06295 Eisleben 

 

vom 16. bis 18.7.2024 in 63322 Rödermark (Ober-Roden) an einem behördlich anerkannten Lehrgang zum 

Erwerb der Sachkunde für die  
 

„Bekämpfung von Nagetieren als Schädlinge unter Einsatz von Rodentiziden nach 

Gefahrstoffverordnung, Anhang I Nr. 4.4“ 
 

teilgenommen hat. Herr Kellmann hat die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Einsatz 

gebrauchsfertiger Rodentizidköder durch erfolgreiche theoretische und praktische Prüfung nachgewiesen.  

 
Der Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach § 15c Abs. 3 in Verbindung mit Anhang I Nr. 4.4. GefStoffV für die 
„Bekämpfung von Nagetieren als Schädlinge unter Einsatz von Rodentiziden“ wurde nach Anhang I Nr. 4 Satz 2 der 
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 
1643, 1644) vom Regierungspräsidium Kassel am 4.2.2022 anerkannt (Az.: 56-LG-523_Ra_B2). 
 
Lehrgangsinhalte 

 

• Biologie (1 LE) 

• Toxikologie (2 LE) 

• Arbeitsschutz (6 LE) 

• Recht (4 LE) 

o Transportrecht 

o REACH-Verordnung 

o Abfallrecht 

o CLP-Verordnung 

o Gefahrstoffverordnung 

o Biozidrecht 

• Fachrechnen (0,5 LE) 

• Chemie (0,5 LE) 

• Risikominderungsmaßnahmen (RMM) (4 LE) 

• Maßnahmen der „Zusammenfassung der Produkteigenschaften“ (SPC) von Neu- und Verlängerungs-Zulassungen (3 LE) 

• Alternativen zum Einsatz von Rodentizidködern (1 LE) 

• Resistenzmanagement (1 LE) 

• Dokumentation (0,5 LE) 

• Erste Hilfe (0,5 LE) 

• Praktische Gerätekunde (Einsatz von Köderboxen und PSA) (3 LE) 

 

Die vorliegende Sachkundebescheinigung berechtigt die Inhaberin/den Inhaber Nagetiere als Schädlinge unter Einsatz 
von Rodentiziden nach Gefahrstoffverordnung, Anhang I Nr. 4.4 zu bekämpfen. Die Gültigkeitsdauer der 
Sachkundebescheinigung ist auf sechs Jahre beschränkt. Die Geltungsdauer verlängert sich um sechs Jahre ab dem 

Datum der Erteilung eines Nachweises über den Abschluss eines behördlich anerkannten Fortbildungslehrgangs. 
 
Prüfungskommission 
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